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Auszüge aus den ersten beiden städtebaulichen Verträgen





Anfrage im 
Februar 2022
nach dem Wiener 
Auskunftspflichtgesetz: 

- Anzahl der bisher 
abgeschlossenen Verträge

- Projektnamen & 
Vertragspartner

- Inhalt der Verträge, 
Übermittlung der 
Dokumente im Volltext





Bescheid vom 3. Mai 2022:

- ìĲŔƣĲƖĲШ ƨƚťƬŰŉƣĲШјƚŔŰĬШŰŔĦőƣШǍƨШ
erteilen. Der von Ihnen 
gewünschten konkreten 
Bekanntgabe der jeweiligen 
Vertragspartner steht die geltende 
Geheimhaltungspflicht für 
personenbezogene Daten nach 
dem Datenschutzgesetz 2000 
ĲŰƣŊĲŊĲŰЮљ



ывь

Beschwerde vom 1. Juni 2022, 
Hauptargumente:
- Datenschutzrechtliche Bedenken 

sind nicht nachvollziehbar; 
Möglichkeit der Schwärzung besteht 
im Fall des Falles

- Aussendungen der Stadt können die 
Volltext-Veröffentlichung nicht 
ersetzen

- Wie gut oder schlecht die Stadt mit 
Projektwerbern verhandelt hat, ist 
unter derzeitigen 
Rahmenbedingungen nicht 
objektivierbar

- Informationen über Kosten etc. 
während der Bauphase geheim zu 
halten, mag ja durchaus im Interesse 
der Projektwerber liegen. Es ist aber 
nicht einsichtig, wieso das auch für 
die Zeit nach der Beendigung des 
Bauvorhabens gültig sein soll





Argumente der MA 28:
ÅVeröffentlichung der Verträge würde Rückschlüsse auf 

betriebswirtschaftliche Überlegungen zulassen
ÅVertragspartner würden der Behörde regelmäßig kommunizieren, dass diese 
fŰŉŸƖůċƣŔŸŰĲŰШјŊĲőĲŔůШǍƨШőċũƣĲŰШƨŰĬШŰŔĦőƣШŸŉŉĲŰШǍƨШũĲŊĲŰШƚŔŰĬљ
ÅDer veröffentlichte städtebauliche Vertrag InterCont/Heumarkt sei ohnehin 
јƣǃƓŔƚĦőШŉƬƖШĲŔŰĲŰШƚƣęĬƣĲĤċƨũŔĦőĲŰШéĲƖƣƖċŊљ
ÅViele der Vertragspartner würden sich ohnehin aus dem Grundbuch ergeben, 
ĤĲŔШјŸĤũŔŊċƣŸƖŔƚĦőШéĲƖŉƬŊƨŰŊƚĤĲƖĲĦőƣŔŊƣĲŰљЯШƽŔĲШzBkünftigen Eigentümern, 
ĤĲƚƣĲőĲШċĤĲƖШĲŔŰШјƚĦőƨƣǍƽƬƖĬŔŊĲƚШfŰƣĲƖĲƚƚĲШċŰШĬĲƖШ]ĲőĲŔůőċũƣƨŰŊљ
ÅKonkrete Ausgestaltung der im städtebaulichen Vertrag festgeschriebenen 

Leistungspflichten werde ohnehin erst in der Projektverwirklichung 
ŉĲƚƣŊĲũĲŊƣбШƚƣęĬƣĲĤċƨũŔĦőĲƖШéĲƖƣƖċŊШŊĲĤĲШċũƚŸШŰƨƖШĲŔŰĲŰШјŊƖŸĤĲŰШ
ÂũċŰƨŰŊƚƚƣċŰĬљШƽŔĲĬĲƖ
ÅGewisser Grad an öffentlicher Beteiligung sei ohnehin im 

Widmungsverfahren gegeben





Wesentliche Entscheidungsgründe (I)

ÅStädtebauliche Verträge werden von der Stadt Wien im Rahmen 
der Privatwirtschaftsverwaltung geschlossen. Das Handeln der 
Organe des Landes und der Gemeinde Wien in diesem 
Zusammenhang unterliegt grundsätzlich der Auskunftspflicht 
nach dem Wiener Auskunftspflichtgesetz.
ÅVerweigerungstatbestände~ƨƣƽŔũũŔŊťĲŔƣШƨŰĬШјƽĲƚĲŰƣũŔĦőĲШ

Beeinträchtigung der Besorgung der übrigen Aufgaben eines 
§ƖŊċŰƚљШliegen nicht vor.
ÅVerweigerungstatbestandјŊĲƚĲƣǍũŔĦőĲШ
éĲƖƚĦőƽŔĲŊĲŰőĲŔƣƚƓŉũŔĦőƣĲŰљШŔƚƣШnäher zu prüfen



Wesentliche Entscheidungsgründe (II)

ÅJournalistInnen als јÂƨĤũŔĦШWatchdogsљШťŸůůƣШĲŔŰШјĤĲƚŸŰĬĲƖƚШ
őŸőĲƚШfŰƣĲƖĲƚƚĲШċŰШĬĲƖШ ƨƚťƨŰŉƣƚĲƖƣĲŔũƨŰŊШǍƨљЮШ
Å?ĲŰШјċĤƚƣƖċťƣШƨůƖŔƚƚĲŰĲŰШGeheimhaltungsinteressender 
ƓƖŔƻċƣĲŰШéĲƖƣƖċŊƚƓċƖƣŰĲƖљШƚĲŔШјťĲŔŰШƬĤĲƖƽŔĲŊĲŰĬĲƖШÉĦőƨƣǍŊĲőċũƣШ
ǍƨǍƨůĲƚƚĲŰљбШŰĲŊċƣŔƻĲШuŸŰƚĲƕƨĲŰǍĲŰШĬƨƖĦőШĬŔĲШéĲƖƁŉŉĲŰƣũŔĦőƨŰŊШ
ƽƨƖĬĲŰШŰŔĦőƣШŰęőĲƖШĬċƖŊĲũĲŊƣШјƨŰĬШĲƖƚĦőũŔĲơĲŰШƚŔĦőШċƨĦőШŰŔĦőƣШ
ċƨƚШĬĲůШìĲƚĲŰШƚƣęĬƣĲĤċƨũŔĦőĲƖШéĲƖƣƖęŊĲљ
ÅBei den eingegangenen Pflichten steht das öffentliche Interesse 

im VordergrundбШĲŔŰĲШ]ĲőĲŔůőċũƣƨŰŊШјƻĲƖƨŰůƁŊũŔĦőĲШĬĲŰШ
öffentlichen Diskurs und lässt auch keine Kontrolle zuљШ
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